
  
 

 
 
 
 

Friedhofsatzung 
(FRIEDHOFSORDNUNG) 

vom 30.03.2010 
 
 
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Ge-
setzes über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit 
den §§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat der Stadt Sinsheim am 30.03.2010 die nachstehende Friedhofsordnung als Satzung 
beschlossen: 
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
 

Bestattung von Verstorbenen 
 

1. Die Friedhöfe der Stadt Sinsheim bilden eine einheitliche öffentliche Einrichtung. Sie 
dienen der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde 
verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekann-
tem Wohnsitz. Außerdem dürfen auf dem Friedhof Verstorbene bestattet werden, für 
die ein Wahlgrab nach § 13 zur Verfügung steht. In besonderen Fällen kann die Ge-
meinde die Bestattung anderer Verstorbener zulassen. 

 
2. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch 

für die Beisetzung von Aschen. 
 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 2 
 

Öffnungszeiten 
 
1. Die Friedhöfe dürfen nur während der bekannt gegebenen Öffnungszeiten betreten 

werden. 
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2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Fried-

hofsteile aus besonderem Anlass untersagen. 
 
 
 

§ 3 
 

Verhalten auf dem Friedhof 
 

1. Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

 
2. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 
 

a) die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen sowie 
Fahrzeugen der Stadt und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden  

 b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszufüh-
ren 

c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten 

 d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde 
 e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern 
 f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten 
 g) Druckschriften zu verteilen. 
 
 Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit der Würde des Friedhofes zu 

vereinbaren sind. 
 
3. Totengedenkfeiern auf den Friedhöfen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsver-

waltung. Sie sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 
 
 
 

§ 4 
 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 

1.  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen 
für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Stadt, die 
gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 

 
2.  Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die  

a)  in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
b)  selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in 

die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation 
verfügen und 

c)  eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
 

3.  Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle  
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Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf 
den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 
4.  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Fried-

höfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht be-
hindern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- 
und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen.  

 
5.  Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Abs. 3 und 4 verstoßen oder bei 

denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, 
kann die Stadt die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid 
entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 
6.  Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Auf-
nahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Abs.1 – 2 und Abs. 5 finden kei-
ne Anwendung. Das Verfahren nach Abs. 1 bis 5 kann über einen Einheitlichen An-
sprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land 
Baden-Württemberg abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 
 

 
III. Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 5 
 

Allgemeines 
 
1. Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung 

bzw. der örtlichen Verwaltungsstelle anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher 
erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Friedhofsverwaltung 
das Nutzungsrecht nachzuweisen.  

 
2. Ort und Zeit der Bestattung werden von der Friedhofsverwaltung bzw. der jeweiligen 

örtlichen Verwaltungsstelle festgesetzt. Wünsche der Hinterbliebenen und der Geistli-
chen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
 

§ 6 
 

Särge 
 
Die Särge für Kindergräber dürfen höchstens 1,30 m lang, 0,55 m hoch und im Mittel-
maß 0,60 m breit sein. Die übrigen Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,70 m hoch 
und im Mittelmaß 0,70 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforder-
lich, so ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung einzuholen. 
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§ 7 
 

Ausheben der Gräber 
 

1. Die Friedhofsverwaltung lässt die Gräber ausheben und zufüllen. 
 
2. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m. Für Wahltiefgräber muss bei der Erstbelegung die Grabsohle 2,40 m tief lie-
gen. 

 
 
 

§ 8 
 

Ruhezeit 
 
Die Mindestruhezeit der Leichen beträgt 25 Jahre, die der Aschen 20 Jahre, bei Kindern, 
die vor Vollendung des 10. Lebensjahres verstorben sind, 15 Jahre. 
 
 
 

§ 9 
 

Umbettungen 
 

1. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Bei Umbettungen 
von Leichen wird die Zustimmung in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes bzw. eines dringenden öffentlichen Interesses oder ei-
nes Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihen-
grab sind innerhalb des Stadtgebietes nicht zulässig. 

 
2. Umbettungen erfolgen nur auf Antrag, antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus ei-

nem Reihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab 
oder einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. 

 
3. In den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten nach 

§ 20 Abs. 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelau-
fen ist, von Amtswegen in ein Reihengrab oder in ein Urnenreihengrab umgebettet 
werden. Im Übrigen ist die Friedhofsverwaltung bei Vorliegen eines zwingenden öf-
fentlichen Interesses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen. 

 
4. Die Umbettungen lässt die Friedhofsverwaltung durchführen. Sie bestimmt den Zeit-

punkt der Umbettung. 
 
5. Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grab-

stätten und an Anlagen durch die Umbettung zwangsläufig entstehen, haben die An-
tragsteller zu tragen. 

 
6. Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 10 
 

Allgemeines 
 
1. Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 
 
 a) Reihengräber 
 b) Wahlgräber 

c) Urnenwahlgräber  
d) Urnennischen  
e) anonyme Grabstellen  

 
2. Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die Un-

veränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
3. Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 
 
 

 
§ 11 

 
Reihengräber 

 
1. Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, 

die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt wer-
den. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. 

 
2. Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhe-

zeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweise auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gegeben. 

 
 
 

§ 12 
 

Wahlgräber 
 
1. Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die Dauer von 30 Jahren 

(Nutzungszeit) eingeräumt. Der erneute Erwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf An-
trag möglich. 

 
2. Ein Anspruch auf Einräumung oder erneuten Erwerb von Nutzungsrechten besteht 

nicht. 
 
3. Wahlgräber können ein- und mehrstellige Einfach- bzw. Tiefgräber sowie Urnengrä-

ber sein. In Tiefgräbern sind nur zwei Bestattungen übereinander zulässig. 
 
4. Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit 

die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis  
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zum Ablauf der Ruhezeit erneut erworben worden ist. 
 

5. Der Erwerber soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis zu benennen. 
Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen bzw. Erben des verstorbenen Erwerbers 
über: 

 
a) auf den Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn 

Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, 
 b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
 c) auf die Stiefkinder, 
 d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
 e) auf die Eltern, 
 f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
 g) auf die Stiefgeschwister, 
 h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsbe-
rechtigter. 
Das Gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht 
früher übergegangen war. 

 
6. Ist der Nutzungsberechtigte an der Wahrung seines Nutzungsrechts verhindert oder 

übt er das Nutzungsrecht nicht aus, so tritt derjenige an seine Stelle, der der Nächste 
in der Reihenfolge wäre. 

 
7. Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht durch eine Mitteilung an die Fried-

hofsverwaltung auf eine der in Abs. 5 Satz 3 genannten Personen mit deren Zustim-
mung übertragen. 

 
8. Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsordnung und der dazu ergan-

genen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über 
Bestattungen sowie über die Art der Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu ent-
scheiden. Verstorbene, die nicht zu dem Personenkreis des Abs. 5 Satz 3 gehören, 
dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die Friedhofsverwaltung kann bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zulassen. 

 
9. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grab-

stätte. 
 

10. Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben 
werden. Auf die Beendigung des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberech-
tigte bzw. der für die Grabunterhaltung nach Letztbelegung Verantwortliche nach Ab-
lauf schriftlich hingewiesen. Falls er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln ist, erfolgt der Hinweis durch öffentliche Bekanntmachung und durch einen drei-
monatigen Aufruf, der an der Grabstätte angebracht wird. Eine Erstattung der Gebühr 
für die nicht genutzte Zeit erfolgt grundsätzlich nicht. 

 
11. Diese Vorschriften gelten sinngemäß auch für Urnenwahlgräber. 
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§ 13 
 

Beisetzung von Aschen 
 

1. Für die Beisetzung von Aschen gelten die Bestimmungen über Grabstätten sinnge-
mäß. 

 
2. Aschen können beigesetzt werden in: 
 

a) Urnenwahlgräbern 
b) belegten Wahlgräbern 
c) Reihengräbern (nur wenn die Mindestruhezeit von 20 Jahren gewährleistet ist) 
d) Urnennischen  
e) anonymen Grabstätten  
f) Baumgräbern 

 
Baumgräber sind Urnenwahlgräber und können nicht im Rahmen der Vorsorge 
erworben werden. Jedes Baumgrab kann nach der Ruhezeit einzeln verlängert 
werden, auch wenn ursprünglich anlässlich eines Sterbefalles mehrere Nut-
zungsrechte zusammen vergeben wurden. 
 
Bei Baumgräbern sind ausschließlich biologisch abbaubare Urnen, die im Fuß-
bereich eines Baumes beigesetzt werden, zulässig. 
 
In einem Baumgrab können 2 Urnen beigesetzt werden. 
 
Die Anlage und Pflege der Baumgräber erfolgt durch die Stadt. Grabbepflan-
zung und Grabschmuck in jeglicher Form ist nicht zulässig. 
 
Sofern Bäume, denen Baumgräber zugeordnet sind, aufgrund ihres Zustandes 
entfernt werden müssen oder durch Naturereignisse (z. B. Pilzbefall, Sturm) 
zerstört werden, werden durch die Stadt Ersatzbäume angepflanzt. Es besteht 
dabei kein Anspruch auf eine bestimmte Baumart oder Größe. 
 
Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Urnenwahlgräber entsprechend für Baumgräber. 

 
3.  Die Zahl der Urnen, die in einem Wahlgrab oder in einem Urnenwahlgrab bzw. Rei-

hengrab beigesetzt werden, richtet sich nach der Größe der Grabstelle und der Urne. 
 
 
 

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
 
 

§ 14 
 

Gestaltungsvorschriften 
 

1. Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Ortes entspre-
chen. 
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2. Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen oder Bronze verwendet 

werden. Die Schrifttafeln an den Urnennischen sind - je nach Nischenart - nur in    
Aluminium gelb eloxiert, in Bronze oder Stein auszuführen. 

 
3. Auf den Grabstätten sind insbesondere nicht zulässig, Grabmale 
 
 a) aus schwarzem Kunststein oder aus Gips, 
 b) mit in Zement aufgesetztem figürlichen oder ornamentalem Schmuck, 
 c) mit Farbanstrich auf Stein, 
 d) mit Glas, Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder Form. 
 

Dies gilt sinngemäß auch für sonstige Grabausstattungen. 
 
4. Bei der Gestaltung und Bearbeitung der Grabmale und sonstigen Grabausstattun-

gen sind folgende Vorschriften einzuhalten: 
 

a) Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können geschliffen sein. 
b) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal 

besteht, werkgerecht abzustimmen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht auf-
dringlich groß sein.  

c) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des 
Grabmales angebracht werden. 

 
5. Die Grabmale sind in ihrer Größe der jeweiligen Grabfläche anzupassen. Eine stö-

rende Übergröße sowohl hinsichtlich der Höhe als auch hinsichtlich der Fläche ist 
nicht zulässig. Dabei darf folgende Ansichtsfläche nicht überschritten werden: 

 
 a) auf einstelligen Grabstätten für Erdbestattung bis zu 0,6 qm 
 b) auf zwei- und mehrstelligen Grabstätten für Erdbestattungen 1,20 qm 
 c) auf Urnengrabstätten 0,35 qm pro Grabeinheit. 
 
6. Grababdeckungen sind bis zur Hälfte der Grabfläche zulässig. 
 
7. An den Grabstätten dürfen Lichtbilder bis zu einer Größe von 
 

- DIN A 6 bei Erdgrabstätten 
- DIN A 8 bei Urnengrabstätten und Urnennischen 
 
angebracht werden. 

 
8. Die Anbringung von Windlichtern und Vasen an Urnennischen ist unzulässig. 
 
9. Grabeinfassungen jeder Art - auch aus Pflanzen - sind nicht zulässig, soweit die 

Friedhofsverwaltung die Grabzwischenwege in den einzelnen Grabfeldern mit Tritt-
platten belegt hat oder belegen will. Es ist unzulässig, zwischen den Grabeinfassun-
gen (Grabzwischenwege) in den einzelnen Grabfeldern Trittplatten zu verlegen. 

 
10.  Die Friedhofsverwaltung kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des 

Friedhofes und im Rahmen von Abs. 1 Ausnahmen von den Vorschriften der Absät-
ze 2 - 7 und auch sonstige Grabausstattungen zulassen. 

 



 - 9 -
 

§ 15 
 

Zustimmungserfordernis 
 
1. Die Einrichtung und jede Veränderung von Grabmalen und Einfassungen bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ohne Zustimmung sind 
bis zur Dauer von zwei Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung provisorische 
Grabmale als Holztafeln bis zur Größe 15 mal 30 cm und Holzkreuze zulässig. 

 
2. Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maßstab 1 : 10 

zweifach beizufügen. Dabei ist das verwendete Material, seine Bearbeitung, der Inhalt 
und die Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie die Funda-
mentierung anzugeben. Soweit erforderlich, kann die Friedhofsverwaltung Zeichnun-
gen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung und der Form verlangen. 

 
 In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufstellen einer Att-

rappe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 
3. Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen Grabausstattungen sowie die 

Anbringung von Schrifttafeln bei Urnennischen, bedürfen ebenfalls der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
4. Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung nicht 

innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist. 
 
 

 
§ 16 

 
Standsicherheit 

 
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie sind ihrer 
Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fun-
damentieren und zu befestigen.  

 
 
 

§ 17 
 

Unterhaltung 
 

1. Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten und entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich 
dafür ist bei Reihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 

 
2. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen ge-

fährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Ab- 
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sperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verant-
wortlichen zu tun oder das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Scha-
den haftbar, der durch nicht verkehrssichere Grabmale oder sonstige Grabausstat-
tungen verursacht wird. 

 
 
 

§ 18 
 

Entfernung 
 
1. Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 

Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
von der Grabstätte entfernt werden. 

 
2. Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sons-

tigen Grabausstattungen zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten 
nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts, so kann sie die Friedhofsverwal-
tung gegen Ersatz der Kosten entfernen. Der Friedhofsverwaltung obliegt keine Auf-
bewahrungspflicht. 

 
 
 

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
 

§ 19 
 

Allgemeines 
 

1. Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und dau-
ernd gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu 
entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

 
2. Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind im Gesamt-

charakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der un-
mittelbaren Umgebung anzupassen. Bei Plattenbelägen (bodenebene Grabeinfas-
sungen gem. § 14 Abs. 9) zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher 
als die Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt wer-
den, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. 

 
3. Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 17 Abs. 1 Ver-

antwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit 
bzw. des Nutzungsrechtes. 

 
4. Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung hergerichtet sein. 
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5. Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes abzuräu-

men. § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
6. Das Herrichten, die Unterhaltung oder jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde. 
 
 
 

§ 20 
 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 

1. Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 17 
Abs. 1) auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer jeweils festgesetzten angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein drei-
monatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so können 
Reihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und eingesät 
werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwal-
tung in diesem Fall die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Ent-
ziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die 
sonstigen Grabausstattungen innerhalb von 3 Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. 

 
2. Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Auf-

forderung nicht befolgt, oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den Grabschmuck entfernen. Sie ist zu 
seiner Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

 
 
 

VII. Benutzung der Leichenhalle 
 

§ 21 
 

Leichenhalle 
 

1. Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur in 
Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung bzw. der örtlichen Verwaltungsstelle betreten werden. 

 
2. Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Ange-

hörigen den Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. 
 
 

 



 - 12 -
 

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 22 
 

Alte Rechte 
 
Bei Grabstätten, über welche bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung bereits verfügt 
worden ist, richten sich die Nutzungsrechte an Wahlgräbern und die Gestaltung nach 
den bisherigen Vorschriften. 
 
 
 

§ 23 
 

Obhuts- und Überwachungspflicht 
 
Der Stadt obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden Obhuts- 
und Überwachungspflichten. 
 
 

 
§ 24 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Bestattungsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt, 
 
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Wei-

sungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 3 Abs. 1 und 2), 
 
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 Abs. 1) oder 

gegen die Vorschriften des § 4 Abs. 3 - 6 verstößt, 
 
4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender Grabmale 

und sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet, verändert oder entfernt 
(§ 15 Abs. 1 und 3, § 19 Abs. 1), 

 
5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält 

(§ 17 Abs. 1). 
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§ 25 
 

Gebühren 
 

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Ge-
biet des Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden Bestattungs-
gebührenordnung erhoben. 
 
 
 

§ 26 
 

Inkrafttreten 
 
1. Diese Friedhofsordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung vom 25.07.2000 außer Kraft. § 22 bleibt unbe-

rührt. 
 
 
 
Sinsheim, den 31.03.2010 
 
 
 
(Rolf Geinert) 
Oberbürgermeister 
 
 
 


